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RS OGH 1958/2/26 1Ob87/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1958

Norm

EO §382 Z8 IIID

Rechtssatz

Wenn die Ehegattin, die nur Anspruch auf Naturalunterhalt hat, ausnahmsweise den Unterhalt in Form einer

Geldrente verlangt, so liegt es an ihr, wichtige Gründe zu bescheinigen, daß es ihr im gegebenen Fall nicht zugemutet

werden könne, mit dem Beklagten in häuslicher Gemeinschaft zu leben und so den Unterhalt in natura zu erhalten.
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